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Teil 1  
Einleitung

§ 1	 Anlass der Untersuchung
»Die Bundesanstalt für Straßenwesen führt seit Mitte der 1970er Jahre 
regelmäßig repräsentative Verkehrsbeobachtungen im gesamten Bundesgebiet 
durch, bei denen jährlich unter anderem das Tragen von Schutzhelmen und 
Schutzkleidung bei Zweiradbenutzern erfasst wird. Danach trugen im Jahr 2011 
über alle Altersgruppen hinweg innerorts elf Prozent der Fahrradfahrer einen 
Schutzhelm. (...) Bei dieser Sachlage ist die Annahme, die Erforderlichkeit des 
Tragens von Fahrradhelmen habe im Jahr 2011 dem allgemeinen Verkehrsbe-
wusstsein entsprochen, nicht gerechtfertigt.«1 Dies stellte der BGH in einer 
Leitentscheidung aus dem Jahr 2014 zur Frage einer mitverschuldensrelevanten 
Obliegenheit zum Tragen von Fahrradhelmen fest.2 Aus den Entscheidungs-
gründen geht hervor, dass sich die zum Schutz eigener Rechtsgüter konkret 
erforderliche Sorgfalt nach Auffassung des BGH nach dem allgemeinen Verkehrs-
bewusstsein richtet, welches jedenfalls primär auf Grundlage von tatsächlichen 
Verhaltensweisen betroffener Verkehrsgruppen zu beurteilen ist. Ob tatsächliches 
Verhalten jedoch zwingend auch Rückschlüsse auf bestehende Überzeugungen 
der betroffenen Individuen zulässt, erscheint jedenfalls in dieser Verallgemei-
nerung fraglich. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich der Einzelne3 
z. B. bei gesundheitsgefährdendem Verhalten wie dem Rauchen bewusst gegen 
objektiv vernünftiges Verhalten entscheidet.

Seit der Entscheidung des BGH ist die Anzahl von Fahrradfahrern sowohl im 
täglichen Straßenverkehr als auch im Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten 
stetig gestiegen.4 Als Teil der Verkehrswende werden Fahrradwege ausgebaut 
und erweitert, Elektrofahrräder erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und 
ermöglichen noch mehr Menschen, das Fahrrad als Fortbewegungsmittel sowie 

1		  BGH Urt. v. 17. 06. 2014 VI ZR 281/13 – NJW 2014, 2493 (2494 f. Rz. 13).
2		  Vom Begriff des Fahrradhelmes sind im Folgenden auch Airbag-Helme umfasst.
3		  In Anlehnung an den Gesetzeswortlaut wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum 

verwendet. Die gewählte Form bezieht sich jedoch immer auf alle Geschlechtsidentitäten.
4		  Nach Sinus Markt- und Sozialforschung GmbH, Fahrrad-Monitor 2023, S. 7 ist das Fahrrad 

das Fortbewegungsmittel mit dem größten Wachstumspotential.
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zur Bewegung und Freizeitbetätigung zu nutzen. Der Zweirad-Industrieverband 
(ZIV) geht davon aus, dass es im Jahr 2022 etwa 83 Millionen und damit nahezu 
so viele Fahrräder wie Einwohner in Deutschland gab.5 Der Bund unterstützt 
die Kommunen zudem seit vielen Jahren beim Ausbau von Fahrradwegen und 
hat dafür bereitgestellte Mittel bereits bis 2028 zugesichert.6 Das Fahrrad wird 
daher ein zentrales Massenverkehrsmittel der Zukunft sein und ist bereits jetzt 
im Straßenverkehr omnipräsent.

Entsprechend zentral ist das Thema der Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer, 
welche im Straßenverkehr besonderen Verletzungsrisiken ausgesetzt sind. Nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes ereigneten sich im Jahr 2021 rund 
85.000 Fahrradunfälle auf deutschen Straßen.7 Die Verletzungen sind vielfältig. 
Lebensbedrohliche oder sogar tödliche Fahrradunfälle gingen dabei überwiegend 
mit Verletzungen des Kopfes einher.8 Wissenschaftliche Erhebungen zeigen, dass 
über 70 % der in Lebensgefahr schwebenden Fahrradfahrer auch Kopfverlet-
zungen erlitten.9 So stellen Kopfverletzungen in Deutschland über 50 % der im 
Zusammenhang mit Fahrradunfällen erlittenen tödlichen Verletzungen dar.10 
Zentrales politisches Ziel ist es daher, die Helmtragequote unter Fahrradfahrern 
zum Schutz vor Kopfverletzungen zu erhöhen.11 Die Politik fördert das 
freiwillige Tragen von Fahrradhelmen daher gezielt mit öffentlichkeitswirk-
samen Kampagnen und Aufklärungsmaßnahmen sowie ausdrücklichen 
Empfehlungen.

Neben gesundheitlichen Schäden durch Fahrradunfälle ohne Schutzhelm 
kann das Fahren ohne Helm jedoch auch haftungsrechtliche Folgen für 
Geschädigte durch die mitverschuldensbedingte Kürzung von Ersatzansprüchen 
haben. Daraus resultierende finanzielle Belastungen sind für den Einzelnen 
nicht zu unterschätzen. Unter diesem Gesichtspunkt besteht Anlass, die Voraus-

5		  ZIV/VDZ, »Verbände stellen Zahlen für Fahrrad- und E-Bike-Markt 2022 vor«, S. 3.
6		  So stellt der Bund z. B. nach der Verwaltungsvereinbarung Sonderprogramm »Stadt und 

Land« vom 05.11./22. 12. 2020 Finanzhilfen für die Länder zum Ausbau von Radwegen zur 
Verfügung.

7		  Statistisches Bundesamt, »Verkehrsunfälle, Kraftrad und Fahrradunfälle im Straßenverkehr 
2021«, S. 5.

8		  DGOU, »Häufig gestellte Fragen zum Thema Fahrradunfälle«, S. 1; Kubitzki/ AZT Automotive 
GmbH/ Allianz Zentrum für Technik, Zweiradsicherheit im Überblick, S. 7, 54; auch Bajanowski 
nach Pluisch NZV 1994, 17 (18) konnte aufzeigen, dass der Kopf von Fahrradfahrern bei 
Unfallgeschehen am gefährdetsten ist.

9		  DGOU, »Häufig gestellte Fragen zum Thema Fahrradunfälle«, S. 1.
10	 Kubitzki/ AZT Automotive GmbH/ Allianz Zentrum für Technik, Zweiradsicherheit im 

Überblick, S. 7, 54; auch Bajanowski nach Pluisch NZV 1994, 17 (18) konnte aufzeigen, dass 
der Kopf von Fahrradfahrern bei Unfallgeschehen am gefährdetsten ist.

11	 Näher dazu Kapitel »Politische Linie: Fördern des freiwilligen Helmtragens« Teil 3 § 1 
II.
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setzungen eines Mitverschuldens des Geschädigten wegen des Fahrens ohne 
Fahrradhelm zu untersuchen.

Gemäß § 254 BGB trifft den Geschädigten im deutschen Schadensrecht 
ein anrechnungsfähiges Mitverschulden an eingetretenen Schäden, wenn ein 
Verschulden seinerseits für die Schadensentstehung mitursächlich war. Dabei 
kommt gemäß § 254 I BGB sowohl ein Mitverschulden des Geschädigten an 
der Entstehung des Schadens als auch gemäß § 254 II BGB hinsichtlich der 
Höhe des entstandenen Schadens in Betracht.

Das Verschulden des Geschädigten kann in diesem Zusammenhang nicht 
mit dem Verschuldensbegriff aus § 276 BGB gleichgesetzt werden. Selbstgefähr-
dendes oder – schädigendes Verhalten ist nach der deutschen Rechtsordnung 
grundsätzlich nicht rechtswidrig.12 Potentiell Geschädigte trifft entsprechend 
keine Rechtspflicht, Schäden eigener Rechtsgüter zu verhindern. Nach der 
Rechtsprechung setzt ein »Verschulden gegen sich selbst« daher keinen Verstoß 
gegen eine bestehende Rechtspflicht voraus, sondern besteht bereits in jeder 
mindestens fahrlässigen Außerachtlassung der Sorgfalt, welche ein ordentlicher 
und verständiger Mensch in eigenem Interesse aufwendet, um sich selbst vor 
drohenden Schäden zu schützen.13 Die daraus folgenden »Verhaltensgebote in 
eigenem Interesse« werden als Obliegenheiten bezeichnet und stellen solche 
Verhaltensanforderungen an den Einzelnen dar, die keine Verpflichtung des 
Adressaten begründen, deren Einhaltung jedoch geboten ist, um eigene Rechts-
nachteile zu verhindern.14 Das Abstellen auf Obliegenheiten des Geschädigten 
im Rahmen des Verschuldens nach § 254 BGB trägt damit der grundlegenden 
Unterscheidung zwischen selbstschädigendem und fremdschädigendem 
Verhalten Rechnung. Dem Einzelnen obliegt es zum Schutz vor einer Anspruchs-
kürzung wegen Mitverschuldens bereits vor einem Schadensfall solche Eigen-
schutzmaßnahmen vorzunehmen, welche von einem verständigen Menschen 
in eigenem Interesse erwartet werden dürfen, um sich selbst vor drohenden 
Schäden zu schützen und mithin der erforderlichen und zumutbaren Sorgfalt 
entsprechen.15 Gleichwohl kann dem Geschädigten nicht bereits vorgeworfen 
werden, einen Obliegenheitsverstoß dadurch begangen zu haben, eigene 
Rechtsgüter im Rechtsverkehr grundsätzlich dem Zugriff potentieller Schädiger 
auszusetzen. Andernfalls wäre dem Geschädigten in jedem Schadensfall ein 

12	 Vgl. Kapitel »Missachtung von Obliegenheiten« Teil 2 § 5 I.3.
13	 So z. B. auch BGH Urt. v. 17. 06. 2014 VI ZR 281/13 – NJW 2014, 2493 (2494 Rz. 9).
14	 Grüneberg in Grüneberg, Einl. § 241 Rn. 13; § 254 Rn. 1; Looschelders, Die Mitverant-

wortlichkeit des Geschädigten, § 15 II. S. 223; Oetker in MüKo BGB, § 254 Rn. 3; so auch in 
ständiger Rechtsprechung der BGH z. B. BGH Urt. v.18. 02. 2020 Az. VI ZR 115/19 – NJW 
2020, 1795 (1797 Rz. 16).

15	 So z. B. BGH Urt. v. 17. 06. 2014 VI ZR 281/13 – NJW 2014, 2493 (2494 Rz. 9).
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Mitverschulden nach § 254 BGB allein aufgrund der abstrakten Schadensgefahr 
im Rechtsverkehr anzulasten.16

Welche Sorgfalt dem Geschädigten im Einzelfall konkret obliegt und damit 
die Frage nach der Grenze zwischen mitverschuldensneutralem und – relevantem 
Verhalten potentiell Geschädigter, hat die Rechtsprechung bei Rechtsan-
wendung zu bestimmen, da auch die vom BGH aufgestellte Regel wiederum 
auf den unbestimmten Rechtsbegriff der erforderlichen Sorgfalt verweist.17 
Der Gesetzgeber hat § 254 BGB dahingehend bewusst offen gestaltet, um 
durch die weitgehende Freiheit der Gerichte bei Rechtsanwendung maximale 
Einzelfallgerechtigkeit zu ermöglichen.18 Die Gerichte haben demnach in der 
Prozesssituation die im Einzelfall konkret erforderliche Sorgfalt zum Schutz 
eigener Rechtsgüter zu bestimmen.

Die Rechtsprechung lehnt eine Obliegenheit zum Tragen von Fahrradhelmen 
für Freizeitfahrradfahrer19 bislang überwiegend ab, nimmt eine solche jedoch für 
sportlich ambitionierte Rennradfahrer in jüngeren Entscheidungen an.20 Dem 
OLG Schleswig zufolge trifft den geschädigten Fahrradfahrer ein Mitverschulden 
i. H. v. 20 %, wenn dieser bei einem Unfall ohne Tragen eines Schutzhelmes 
Schädelverletzungen erleidet, welche nachweislich beim Tragen eines solchen 
mindestens milder ausgefallen wären.21 Der BGH hingegen lehnt ein solches 
Mitverschulden unter Aufhebung der Entscheidung des OLG Schleswig für 
Freizeitfahrradfahrer ab und ließ eine Entscheidung für sportlich ambitionierte 
Rennradfahrer mangels Entscheidungsrelevanz offen.22 Unter Berufung auf 
eine repräsentative Verkehrsbeobachtung aus dem Jahr 2011, nach welcher 
lediglich 11 % der Fahrradfahrer einen Schutzhelm trugen, lehnt der BGH das 
Bestehen einer Obliegenheit mangels üblichen und anerkannten Verhaltens der 
Allgemeinheit ab.23 Sportlich ambitionierte Rennradfahrer müssen sich dem 
OLG Düsseldorf zufolge hingegen auch außerhalb von Rennsportveranstal-
tungen bei Nichttragen eines Fahrradhelmes ein Mitverschulden anrechnen 
lassen, weil sich diese durch das Fahren eines Rennrades gesteigerten Risiken 
aussetzen, soweit es vorrangig um die Erreichung hoher Geschwindigkeiten 

16	 So z. B. auch Oetker in MüKo BGB, § 254 Rn. 29.
17	 Dilling KJ 2015, 189 (192).
18	 Looschelders, Die Mitverantwortlichkeit des Geschädigten, § 3 I. 2.a. S. 37; Henke JuS 1991, 

265 (265) und JuS 1988, 753 (756).
19	 Darunter sind solche Radfahrer zu verstehen, die das Fahrrad primär als Fortbewe-

gungsmittel im Alltag nutzen.
20	 Vgl. Kapitel »Die «Fahrradhelmrechtsprechung“ Teil 3 § 2.
21	 OLG Schleswig Urt. v. 05. 06. 2013 Az. 7 U 11/12 – NJOZ 2013, 1494 (1495).
22	 BGH Urt. v. 17. 06. 2014, Az. VI ZR 281/13 – NJW 2014, 2493 (2495).
23	 BGH Urt. v. 17. 06. 2014, Az. VI ZR 281/13 – NJW 2014, 2493 (2494 f.).
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geht. Demnach bestand im Jahr 2005 ein allgemeines Verkehrsbewusstsein24 
für die Erforderlichkeit eines Fahrradschutzhelmes unter Rennradfahrern.25 Wer 
das Fahrrad nicht zu sportlichen Zwecken, sondern ausschließlich als Fortbewe-
gungsmittel nutzt, den trifft auch nach Auffassung des OLG Düsseldorfs keine 
Obliegenheit zum Tragen eines Schutzhelmes.26

In der Gesamtschau stellt die Rechtsprechung überwiegend, wenn auch nicht 
ausschließlich auf ermittelte Helmtragequoten in der Bevölkerung ab. Der 
konkret zum Schutz eigener Rechtsgüter erforderlichen Sorgfalt wird mithin 
ein faktischer Maßstab tatsächlichen Verhaltens zugrunde gelegt. Demnach 
entspreche das Mehrheitsverhalten des betroffenen Verkehrskreisen dem objektiv 
vernünftigen Verhalten eines ordentlichen und verständigen Menschen. Dass 
das Mehrheitsverhalten z. B. in Gestalt des Nichttragens von Fahrradhelmen 
im Jahr 2011 grundsätzlich auch dem Verhalten eines ordentlichen und 
vernünftigen Menschen entspricht, an dessen Maßstab sich das Bestehen einer 
Obliegenheit orientiert, ist jedoch nicht verallgemeinerungsfähig und wird zu 
Recht zahlreich kritisiert.27 So verkennt diese Annahme, dass sich Individuen in 
zahlreichen Alltagssituationen wider besseren Wissens bewusst gegen objektiv 
vernünftiges Verhalten entscheiden und dies grundsätzlich auch in Eigenverant-
wortung dürfen. Entscheidend ist, welche Sorgfalt von potentiell Geschädigten 
nach der allgemeinen Verkehrsauffassung berechtigterweise erwartet werden 
darf, nicht hingegen welche Sorgfalt zwingend auch üblich ist oder tatsächlich 
erwartet wird. Tatsächliche Verhaltensweisen und – erwartungen können zwar 
auf eine Verkehrsauffassung von der Erforderlichkeit der Sorgfalt hindeuten, 
dies ist jedoch keinesfalls zwingend. Vielmehr kann Übliches hinter dem 
Maß der erforderlichen Sorgfalt zurückbleiben, oder diese überschreiten. Um 
»unvernünftige« tatsächliche Verhaltensweisen nicht auf Verhaltenserwar-
tungen zu übertragen, muss die Bewertung von Verhaltensanforderungen daher 
grundsätzlich einem normativen Maßstab unterliegen, wobei faktischen Verhal-
tensweisen auf Grundlage von empirischen Untersuchungen Indizwirkung 
zukommen kann. Es bleibt jedoch zwingend bei einer normativen Betrachtung 
der Verhaltenserwartung.28

24	 Die Begriffe allgemeines Verkehrsbewusstsein, allgemeine Verkehrsauffassung sowie 
allgemeine Verkehrsanschauung werden im Folgenden als Synonyme verwendet.

25	 OLG Düsseldorf Urt. v. 12. 02. 2007 Az. 1 U 182/06 – NJW 2007, 3075 (3077 Rz. 61 ff.).
26	 OLG Düsseldorf Urt. v. 12. 02. 2007 Az. 1 U 182/06 – NJW 2007, 3075 (3077 Rz. 63.); 

OLG Düsseldorf Urt. v. 18. 06. 2007 Az. I-1 U 278/06 – NZV 2007, 614 (618  f.); LG 
München II Urt. v. 07. 03. 2011 Az. 5 O 1837/09 – BeckRS 2011, 8215; OLG Nürnberg 
Urt. v. 20. 08. 2020 Az. 13 U 1187/20 – NJW 2020, 3603 (3604 f.).

27	 Näher dazu Kapitel »Mehrheitsverhalten« Teil 3 § 2 II.2.4.1.
28	 Vgl. Kapitel »Die erforderliche Sorgfalt zum Schutz eigener Rechtsgüter« Teil 2 § 5 I.3.3.
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Für Fahrradfahrer als potentiell Geschädigte erscheint zudem bislang 
nicht hinreichend rechtssicher erkennbar, welche Obliegenheiten im 
Interesse eines für das Mitverschulden neutralen Verhaltens zum aktuellen 
Zeitpunkt zu beachten sind. Vergleichbare Rechtsunsicherheiten sind auch 
im Zusammenhang mit Obliegenheiten für andere Verkehrsgruppen wie z. B. 
Motorradfahrern, Skifahrern oder Reitern zu erkennen.29 Im Unterschied zu 
normierten Rechtspflichten werden Obliegenheiten von der Rechtsprechung 
festgelegt. Im Hinblick auf den rechtsstaatlichen Grundsatz der Rechtssicherheit 
aus Art. 20 III GG muss das Recht so verständlich ausgestaltet sein, dass zum 
einen eine einheitliche Rechtsanwendung durch die Gerichte erfolgen kann und 
zum anderen dem Normadressat eine hinreichend bestimmte und verständliche 
Verhaltensgrundlage vorgegeben wird.30 Dabei sind unbestimmte Rechtbegriffe 
grundsätzlich zulässig, soweit die Rechtslage für Betroffene so verständlich ist, 
dass eine Ausrichtung des Verhaltens daran möglich ist und die Gerichte das 
Recht in rechtsstaatlicher Weise durch Auslegung konkretisieren und anwenden 
können.31 Bezogen auf § 254 BGB ist daher sicherzustellen, dass für potentiell 
Geschädigte erkennbar ist, wie sie sich zu verhalten haben, um die Kürzung 
eigener Ersatzansprüche zu verhindern. An der Rechtsanwendung durch den 
BGH bestehen jedoch nach zahlreichen Stimmen der Literatur, auch aus dem 
Ausland, Bedenken.32 Insbesondere unter Berücksichtigung des im Regelfall 
fehlenden Versicherungsschutzes hinsichtlich eines möglichen Schmerzens-
geldanspruches des Geschädigten wird das Bedürfnis nach eindeutigen Verhal-
tensanforderungen an den Geschädigten deutlich. Dieser kann durch eine 
im Extremfall sogar vollständige Kürzung eigener Ansprüche finanziell stark 
belastet sein.33

Es gilt mithin, die Ausgestaltung der zum Schutz eigener Rechtsgüter 
erforderlichen Sorgfalt von Fahrradfahrern im Jahr 2024 rechtssicher zu 
konkretisieren. Im Hinblick darauf wird die bisherige obergerichtliche 
»Fahrradhelmrechtsprechung«34 untersucht. Ziel der Untersuchung ist ein 
Vorschlag zur rechtssicheren Bestimmung der zum Schutz eigener Rechtsgüter 

29	 Vgl. Kapitel »Weitere Obliegenheiten des (potentiell) Geschädigten im Überblick« Teil 3 
§ 3.

30	 Z. B. Rux in BeckOK GG, Art. 20 Rn. 181 f.; Grzeszick in Dürig/Herzog/Scholz GG, Art. 
20 Rn. 53 (VII.); Sachs in Sachs GG, Art. 20 Rn. 126; dies sei nach Looschelders LMK 2014, 
362735 für »normale« Fahrradfahrer gegeben.

31	 BVerfG Beschl. v. 07. 07. 1971 Az. 1 BvR 775/66 – BVerfGE 31, 255 (264).
32	 Z. B. nach Offenloch in FS-Danzl, S. 176 zeige die »Fahrradhelmrechtsprechung« des 

BGH, dass zwar Einigkeit über die Grundlagen zur Bestimmung von Obliegenheiten 
bestehe, die Anwendung im konkreten Fall jedoch Schwierigkeiten offenbare.

33	 Vgl. Kapitel »Versicherungssituation« Teil 4.
34	 Insbesondere BGH Urt. v. 17. 06. 2014 VI ZR 281/13 – NJW 2014, 2493.
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